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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.10.2013

Norm

AußStrG §55 Abs3

1. AußStrG § 55 heute

2. AußStrG § 55 gültig ab 01.01.2005

Rechtssatz

Infolge des im Außerstreitverfahren allgemein geltenden Untersuchungsgrundsatzes bei der Sammlung der

Entscheidungsgrundlagen (§ 16 AußStrG) sind über die in § 55 Abs 3 AußStrG genannten hinaus alle

Rechtsmittelgründe von Amts wegen aufzugreifen, sofern dafür gewisse Anhaltspunkte erkennbar werden und sie die

Richtigkeit der Entscheidung potenziell zu hindern geeignet sind.Infolge des im Außerstreitverfahren allgemein

geltenden Untersuchungsgrundsatzes bei der Sammlung der Entscheidungsgrundlagen (Paragraph 16, AußStrG) sind

über die in Paragraph 55, Absatz 3, AußStrG genannten hinaus alle Rechtsmittelgründe von Amts wegen aufzugreifen,

sofern dafür gewisse Anhaltspunkte erkennbar werden und sie die Richtigkeit der Entscheidung potenziell zu hindern

geeignet sind.
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